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Gewässerschaubezirke, Schauobleute, Schaubeauftragte 
 

Nach § 3 der Schauordnung der Ammerländer Wasseracht, i. d. F. vom 12.12.2007, endet die Amtszeit 

der Schaubeauftragten und der Schauobmänner am 31. März 2026.  

 

Nach § 7 der Satzung des Verbandes vom 19.12.1995, zuletzt geändert durch Beschluss vom 

16.12.2015 (Amtsblatt für den Landkreis Ammerland Nr. 2 vom 15.01.2016), i. V. mit der Schauordnung 

sind vom Verbandsausschuss für Schaubezirke Schaubeauftragte und jeweils aus deren Mitte Schauob-

männer zu wählen.  

 

Die Verbandsmitglieder in den Schaubezirken haben Vorschlagsrecht für die zu wählenden Schaubeauf-

tragten und Schauobmänner. 

 

Für das Verbandsgebiet der Ammerländer Wasseracht gelten folgende Schaubezirke, für die jeweils 7 

Schaubeauftragte zu wählen sind, an folgenden Terminen: 

 
Dienstag, den 10. März 2026, 11.00 Uhr  
Hotel Sonnenhof, Langebrügger Str. 57, 26655 Westerstede 

Schaubezirk 1: Einzugsgebiet der Großen Norderbäke und Tarbarger Wasserzug oberhalb der Landes-

straße L 824 mit den Bauernschaften/Ortsteilen Eggeloge, Eggelogerfeld, Felde, Halsbek, Hollriede, Ho-

heliet, Kielburg, Moorburg, Moorwinkelsdamm, Neuengland, Tarbarg 

Schaubezirk 2: Einzugsgebiet der Großen Süderbäke oberhalb der Kreisstraße K 122 mit den Bauer-

schaften/Ortsteilen Burgforde, Fikensolt, Goehlriehenfeld, Grafenfeld, Haarfurth, Halstrup, Hüllstede, 

Hüllstederdiele, Hüllstederfeld, Jührdenerfeld, Lindern, Lindernerfeld, Linswege, Linswegerfeld, Mansie, 

Petersfeld, Seggern, Westerloy, Westerloyerfeld, Westerstede 

Schaubezirk 4: Einzugsgebiet Augustfehn-Kanal oberhalb der Klauhörner Straße, Große Norderbäke 

oberhalb der Lupinenstraße (Schafbrücke) mit den Bauerschaften/Ortsteilen Hollwege, Hollwegerfeld, 

Ihausen, Ihorst, Westerstederfeld, Westerloyerfeld,  

Schaubezirk 7: Einzugsgebiet Gießelhorster Bäke, Ollenbäke mit den Bauerschaften/Ortsteilen Dee-

penfurth, Howiek, Gießelhorst, Ocholt, Ohrwege, Ollenharde, Stellhorn, Südholt, Torsholt, 

 

 

Montag, den 09. März 2026, 11.00 Uhr  
Gasthof Bucksande, Bucksande 1, 26689 Apen-Bucksande 

Schaubezirk 5: Einzugsgebiet Aper Tief nördlich und südlich, Augustfehn-Kanal westlich, Barßeler Tief 

nördlich, mit den Bauerschaften/Ortsteilen Augustfehn I und II westlich Augustfehn-Kanal, Vreschen-

Bokel, Holtgast, Tange 

Schaubezirk 6: Einzugsgebiet Aper Tief nördlich, Große Norderbäke, Große Süderbäke, Ollenbäke mit 

den Bauerschaften/Ortsteilen Apen, Augustfehn I und II östlich Augustfehn-Kanal, Espern, Roggenmoor, 

Hengstforde 

Schaubezirk 8: Einzugsgebiet Barßeler/Nordloher/-Godensholter Tief südlich mit den Bauerschaf-

ten/Ortsteilen Barßel, Carolinenhof, Lohe, Neuland, Neulohe 

Schaubezirk 9: Einzugsgebiet Nordloher/Godensholter Tief nördlich, Aper Tief südlich mit den Bauer-

schaften/Ortsteilen Godensholt, Nordloh, Hengstforderfeld 

 

 

 



 

 

Freitag, den 13. März 2026, 11.00 Uhr 
Rabe´s Gasthof, Hauptstraße 28, 26215 Wiefelstede 

Schaubezirk 3: Einzugsgebiet Zwischenahner Meer mit den Bauerschaften/Ortsteilen Aschhausen, Bo-

kel, Elmendorf, Garnholt, Gristede, Helle, Hollen-Dringenburg, Kayhausen, Mansholt, Nuttel-Wemkendorf, 

Rostrup, Spohle, Wiefelstede, Bad Zwischenahn 

Schaubezirk 11: Einzugsgebiet Aue oberhalb Osterscheps mit den Bauerschaften/Ortsteilen Dänikhorst, 

Edewecht-Nord, Ekern, Ohrwege, Portsloge, Specken, Bad Zwischenahn 

 

 

Donnerstag, den 12. März 2026, 11.00 Uhr 
Gasthof zum Goldenen Anker, Langendamm 2, 26188 Edewecht 

Schaubezirk 10: Einzugsgebiet Ollenbäke, Fintlandsmoor-Kanal, Godensholter Tief, Loher Ostmark-Kanal 

mit den Bauerschaften/Ortsteilen Dänikhorst, Fintlandsmoor, Godensholt, Kammermoor, Karlshof, Lohe, 

Ocholterfeld, Wittenberge 

Schaubezirk 12: Einzugsgebiet Aue oberhalb Westerscheps mit den Bauerschaften/Ortsteilen Ahrens-

dorf, Heinfelde, Holtange, Osterscheps, Westerscheps 

Schaubezirk 13: Einzugsgebiet Aue südlich, Vehne nördlich Küstenkanal mit den Bauerschaf-

ten/Ortsteilen Edewecht, Edewecht-Gählwischen, Friedrichsfehn, Husbäke, Jeddeloh I und II, Kleefeld, 

Klein Scharrel, Süddorf 

 

 

Mittwoch, den 11. März 2026, 11.00 Uhr  
Landhotel Witte-König, Beverbrucher Damm 32, 49681 Garrel 

Schaubezirk 14: Einzugsgebiet Vehne südlich Küstenkanal mit den Bauerschaften/Ortsteilen Bever-

bruch, Bürgermoor-Kellerhöhe, Edewechter Damm, Hülsberg, Jeddeloh II, Kammersand, Nikolausdorf, 

Ostland, Petersdorf, Tweel 

 

 

Wählbar ist jedes geschäftsfähige Verbandsmitglied. Die Schaubeauftragten und Schauobmänner sollten 

Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte eines Grundstückes bzw. einer Anlage im jeweiligen Schaubezirk 

sein. Verbandsmitglieder können Schaubeauftragte in mehreren Schaubezirken sein. 

 

Jedes Verbandsmitglied, das Beiträge an den Verband zu leisten hat, hat das Recht, selbst oder durch 

einen Vertreter mitzustimmen.  

 

Der Vertreter hat dem Wahlleiter unaufgefordert eine schriftliche Vollmacht vorzulegen.  

 

Niemand kann bei der Stimmenabgabe mehr als 2 Verbandsmitglieder vertreten. Jedes Verbandsmitglied 

hat eine Stimme. 

 

Um das Grundeigentum streitende Personen sind stimmberechtigt. Sie und die gemeinschaftlichen 

Grundeigentümer können nur einheitlich stimmen; die an der Wahl Teilnehmenden haben die Stimmen 

aller. 

 

Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. 

 

Es wird gebeten, zu den Wahlterminen die Beitragsbescheide von 2025 mitzubringen. 

 
Für die Benennung der Schaubeauftragten und Schauobmänner werden hiermit die Verbandsmitglieder 

zu der Versammlung nach Maßgabe des für sie zuständigen Schaubezirkes und Versammlungsortes ein-

geladen. 

 

gez. Thye, Verbandsvorsteher 


